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Die Stellung des realistischen Teils im Lesebuch

zum Realunterricht.

St. Man ist heute ziemlich allgemein damit einver-

standen, dass ein namhafter Teil des Lesebuches den

realistischen Gebieten einzuräumen sei. Es könnte dies

zunächst als eine Angelegenheit der blossen Oppor-
tunität aufzufassen sein. Es ist ja ohne Zweifel jede
Vereinfachung im Unterricht, welche gestattet, ohne Schä-

digung tieferer Interesssn den Eltern Kosten zu ersparen,
zu begrüssen. Steht aber der Stoff für Geschichte, Geo-

graphie und Naturkunde der Hauptsache nach wenigstens
im Lesebuch, so werden die Eltern der Notwendigkeit der

Anschaffung besonderer Büchlein für jedes dieser Fächer
überhoben. Massgebend freilich dürfen solche Rücksichten
nicht werden, wenn die Schule nicht Schaden nehmen soll.
Man wird daher für die Aufnahme des wesentlichsten rea-
listischen Unterrichtsstoffes ins Lesebuch vor allem päda-
gogische Gründe ins Feld führen müssen. Diese liegen
auch nahe genug. Weshalb sollte der Schüler durch
realistische Lesestücke, sofern sie entsprechend geschrieben
sind, nicht ebenso gut lesen, sprechen und schreiben lernen,
als durch ethische oder sog. rein sprachliche? Ist es im
Gegenteil nicht geradezu naturgemäss, dass das Kind gerade
auf Grund solcher Yorstellungsgebiete, in denen es im
Realunterricht neue Vorstellungen, Begriffe und Gedanken
sich erworben hat, lesen, sprechen und schreiben lerne?
Wird es nicht am leichtesten sinngemäss und verständig
lesen, wenn ihm der Inhalt keine Mühe macht, wenn es

sich in demselben bereits zu Hause fühlt? Wird es ihm
nicht wesentlich erleichtert werden, Vorstellungsreihen zu-
sammenhängend schriftlich oder mündlich zu reproduziren,
wenn es seiner mangelhaften Sprachfertigkeit mehr durch
Lektüre des betreffenden Musterstückes im Lesebuch auf
die Beine geholfen hat?

As fiegtf somit in «fer iVaiwr «fer SacAe, «fass «fas

LeseiwcA reaf/sriscAe Siojfe enfAaffe wn«f 2war ror affem

so/cAe, wefcAe gemäss «fem Un femeAfspfanV im ifeatanfer-
ricAf AeAan«feff n?er«fen.

In der Einfügung realistischer Stoffe oder «fes rea-
listischen Unterrichtsstoffes ins Lesebuch liegt eine Gefahr

nur für so träge und ihren Beruf so handwerksmässig,
d. h. rein äusserlich auffassende und betreibende Lehrer,
wie es deren wohl ganz wenige mehr gibt. Sollte da und

dort einer den Umstand, dass ihm das Lesebuch die Stoffe,
die er in Geographie, Geschichte und Naturkunde durch-
zunehmen hat, schön glatt und blank und in entsprechen-
der Form vor die Nase legt, für seine Bequemlichkeit
ausnutzen, in der Weise, dass er einfach diese Lesestücke

behandeln und einpaucken würde mit dem Tröste gegen
sich und andere, dass er es den Schülern doch nicht besser

sagen könne, als es hier gesagt werde, so besteht kein

Zweifel, dass dieser Mann gleich geistlos und allen An-
forderungen vernünftiger Didaktik zuwider handeln würde,
auch wenn er nach einem Leitfaden oder nach gar nichts
Gedrucktem zu unterrichten hätte. Es bedarf also keiner

Ausführung, dass, mit oder ohne realistische Stoffe im
Lesebuch, der Realunterricht immer seine eigenen Ziele

zu verfolgen hat, welche in der Geschichte nur durch den

lebendigen Vortrag und erläuternde freie Katechese, in
Geographie und Naturkunde nur auf Grund der Anschauung,
niemals aber in irgend einem Realgebiet auf Grundlage
der Druckerschwärze zu erreichen sind. Auszunehmen
sind hier höchstens und zwar nur bedingungsweise die

obersten Stufen der Volksschule, insofern hier eine Geübt-

heit und ein Reichtum der Phantasie beim Kinde voraus-

gesetzt werden dürfen, die es ihm gestatten, neue Real-

Vorstellungen auf Grund der Lektüre zu bilden. Als Regel
aber muss gelten, «fa.ss «fas reafefescÄe LesesfwcA erst «fann

seine Sfeffe im Unfem'cAf Aai, wenn «fer sefSsfänefigre /feat-
«nfemcAf afs sofcAer seine Aw/gaAe er/wfft Aaf wn«f es

gaff, «fas new Gewonnene /nr «fie SpracAAiftfwngr nwteAar

«M maeAen.

Hier sind nun zwei Forderungen, welche da und

dort erhoben werden und in einzelnen bestehenden Lese-
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büchern teilweise erfüllt sind, nachdrücklich abzuweisen.
Das Lesebuch kann und soll nämlich weder ein metho-
disches Handbuch für den Lehrer, noch ein realistisches

Repetitionsbuch für den Schüler sein. Man darf dieses

eine Buch nicht zu einem „Mädchen für al'es" stempeln
wollen. In bezug auf den ersten Teil obiger Verneinung
sei, den Realunterricht betreffend, nur auf die Stellung
der Heimatkunde hingewiesen. Es hätte doch nur unter
dem einen Gesichtspunkt, dass das Lesebuch dem Lehrer
methodische Wegleitung zu geben habe, einen Sinn, das

spezifisch Heimatkundliche, d. h. was aus diesem Gebiet

nur eiwe ftes/immfe Örtlichkeit betrifft, in ein Lesebuch,
das einigen hundert Örtlichkeiten zu dienen hat, aufzu-
nehmen. Denn diese Örtlichkeit mit ihren speziellen Ver-
hältnissen ist doch in keiner andern Schule, als gerade in
dieser, zu behandeln und muss an jedem andern Orte
durch eine andere ersetzt werden. "Wie man ferner die
Schüler ins Planzeichnen und ins Kartenverständnis ein-
zuführen hat, wie man im Anschluss an die Heimatkunde
die erste Geschichte treibt, wie die Schüler zum Anschauen
und Beobachten im naturkundlichen Unterricht angeleitet
werden können, dies und anderes gehört in ein metho-
disches Handbuch, keineswegs aber ins Lesebuch. Aus
dem gleichen Grunde sind auch eingefügte Fragen und
Aufgaben bei einem Lesestücke kaum angebracht. In
bezug auf die Ablehnung der Forderung, dass das Lese-
buch ein realistisches Repetitionsbüchlein für den Schüler
sein solle, sei vor allem auf die Ungleichheit der sprach-
liehen Form, die dort und hier die beste ist, verwiesen.
Das Lesestück muss frisch lebendig, und malend ge-
schrieben sein und kann darum der Details nicht ent-
behren. Zum Repetiren eignet sich dagegen besser eine

skizzenhafte, abgebrochene Darstellung, welche die Haupt-
Sachen scharf hervorhebt und alles Nebensächliche ver-
meidet, oder bloss andeutet. Nebenbei bemerkt, ist die
beste Repetition im Realunterricht immer die, welche, in
bezug auf Begriffe und Vorstellungen auf die direkte
Anschauung zurückgeht, was not tut, und in bezug auf
das Gedankenmaterial zu nochmaligem selbständigen Durch-
denken (Fragen, Aufgaben) nötigt. Es ist auch nur unter
dem Gesichtspunkt, dass der realistische Teil des Lese-
buches eine selbständige Bedeutung für den Realunterricht
haben und alles andere für den Schüler ersetzen solle,
verständlich, wenn in demselben zahlreiche Dinge abge-
bildet sind, welche der direkten Anschauung offen stehen
und darum auch nicht entbehren dürfen, oder welche
durch leicht erhältliche, dem Klassenunterricht dienliche
kolorirte Tabellen weit besser veranschaulicht werden.

Solchen Meinungen und Erscheinungen gegenüber ist
immer wieder zu betonen, dass dem Lesebuch ein einheit-
lieber oberster Zweck gewahrt werden muss, soll es nicht
ein bunt und zufallig zusammengewüi feltes Mosaik, ein
buntes Sammelsurium ohne Plan und Grundgedanken
werden. Dieser öfterste ZawA ist after fti/ti^renreise atteiw
cter spracA/it.Ae, dem sicA wftri^ews «wftescAadet seiner setftst

etAiseAe wnd rea/istiscAe Zieie in zweiter Linie «nd nnter-

geordneter Stet/n«^ ow^/iedern Aönnen. In bezug auf die

letztern ist vollkommen klar, dass der sprachliche Zweck
durchaus nicht beeinträchtigt wird, wenn die realistischen
Stücke nach sachlichen Rücksichten ausgewählt und ange-
ordnet werden und wenn dabei wesentlich diejenigen Stoffe

Berücksichtigung finden, die der Unterrichtsplan in den

Realgebieten der betreffenden Schulstufe zuweist. Es
kommt ja alles nur darauf an, dass diese Stücke sprach-
lieh so abgefasst seien, wie sie am wirksamsten die Sprach-
bildung des Schülers zu fördern geeignet sind. Dem Real-
Unterricht aber werden sie in dem Grade dienen, wie jede
sprachlich schöne und präzise Darstellung eines Gedankens

seiner Befestigung im Gedächtnis förderlich ist.
Soll nun der gesamte realistische Unterrichtsstoff für

eine bestimmte Schulstufe im betreffenden Lesebuch Auf-
nähme finden? Es mag dies, abgesehen von demjenigen
Material, das spezifisch örtlicher Natur ist, wünschenswert
erscheinen. Für den Lehrer wäre dies wünschenswert,
indem er, so wenig auch das realistische Lesestück ihm
als Vorbereitungsmittel für die Realstunde je wird genügen
können, durch dasselbe immerhin einige schätzenswerte

Winke für die Behandlung erhalten mag. Und dem

Schüler wäre es dienlich, indem jedes Reallesestück seinem

Gedächtnis doch immerhin einige Anhaltspunkte für das

Behalten bietet. Man überlege aber, dass der Real-
Unterricht bei vierzig jährlichen Schulwochen etwa 240

Unterrichtsstunden per Jahr zu beanspruchen hat, und für
drei Jahrgänge, denen im Durchschnitt ein Lesebuch zu
dienen hat, 720 Stunden ausmacht, und dass auf einer
Seite des Lesebuchs bei nicht skizzenhafter, sondern leb-

hafter, anschaulicher Darstellung kaum der Stoff, welcher

in einer einzigen Realstunde behandelt und reproduzirt
werden kann, zu geben ist. 720 Seiten wird aber kein
für untere und mittlere Schulstufen berechnetes Lesebuch

enthalten dürfen, geschweige denn dem Realunterricht
einräumen können. Das Lesebuch wird immer einen be-

deutenden Teil seines Inhalts dem sprachlich-ethischen
Teile zu widmen haben. Im ferneren würden für untere
und mittlere Schulstufen mit Recht nachdrücklich kurze,
in geringer Zeit zu lesende und zu reproduzirende Dar-
Stellungen verlangt. Die Behandlung irgend eines Ob-

jekts aus dem Anschauungskreise des Kindes beispiels-
weise im vierten Schuljahr kann aber auf dieser Stufe

ganz gut mit einer Ausführlichkeit geschehen, welche in
vollständiger Wiedergabe mehrere Seiten des Lesebuches

in Anspruch nehmen würde. Das LeseftwcA «oirci somit
«acA tfer AwsaaAt ofer Oft/eAfe, nocA wacA iArer

BeAanrftaw^sirme eine gwant/tati/ »oi&täwrfi^e DarsfeBwK^
rfer reat/stiscAere UwiemcAtspewsoM ««tAafe» Aô'naen.

Das schadet auch nichts. Es besteht durchaus keine

Notwendigkeit, dass der Schüler alles, was er in Geschichte,
Naturkunde und Geographie gelernt hat, im Lesebuch

müsse finden können, um daran seine Lesefertigkeit und
seine Reproduktionskraft zu üben. Es genügt vollkommen,



wenn das Lesebuch ihm zahlreiche Beispiele dafür bietet,
wie man die gewonnenen Vorstellungen und Gedanken

sprachlich hübsch und korrekt ausdrückt. Es ist im Gegen-
teil gut, wenn er in vielen andern Fällen auf selbständige
Arbeit verwiesen wird. Für die schriftliche Reproduktion
muss die eigene Arbeit geradezu, wenn auch in beschränk-

ter Weise, als Regel gelten. Nichts öder und geistloser,
als sämtliche realistische Aufsätze einer Klasse über einen

Leisten schlagen und zu Kopien der betreffenden Lese-

stücke herabsinken zu lassen Zu solcher Schablonenarbeit
darf der realistische Teil des Lesebuches Lehrer und

Schüler niemals führen Es ist derselben von seiten des

Lehrers leicht dadurch vorzubeugen, dass er die Aufsätze
nach einem andern, als dem im Lesestück befolgten Plane,

anfertigen lässt, und dass er die Schüler auffordert, dieses

und jenes ausführlicher, als dort geschehen, zu behandeln
oder anderes wegzulassen. Die Schüler werden auch so

den vollen Gewinn vom Lesestück haben und gerne Aus-

drücke, Wendungen und Satzformen aus demselben an-
wenden und sich zu eigen machen. Dass dabei der Grad
der zu verlangenden Selbständigkeit ebensowohl von der

Schulstufe, als von der intellektuellen Qualität des ein-
zelnen Schülers abhängen muss, ist selbstverständlich. Ob

übrigens in Rücksicht auf die nicht zu umgehende IJn-

Vollständigkeit des realistischen Teils im Lesebuch noch

realistische Schülerbüchlein wünschenswert erscheinen, ist
eine Opportunitätsfrage, deren Beantwortung von der

Gpnst oder Ungunst der Verhältnisse bedingt wird.

Ein Schulgesetz für Appenzell A.-Rh.

n.
Die Beafee/iute ist (24—26) entweder Sache der

Gemeinden oder der Korporationen. Sie hat wenigstens
2 Jahreskurse. Zum Eintritt sind das zurückgelegte 12.

Altersjahr und die Kenntnisse erforderlich, die 6 Ganztag-
oder 7 Halbtagsschuljahren entsprechen. Die Realschule

lehrt (27): Religion, Deutsch, Französisch, Arithmetik even-
tuell Algebra, Geometrie mit praktischen Übungen, An-
leitung zur Buchhaltung, Geographie, Geschichte, Natur-
künde, Zeichnen, Schönschreiben, Gesang, Turnen, (für
Mädchen fakult.) und weibliche Handarbeiten für Mädchen.

Fakultativ können neue und alte Sprachen eingeführt
werden. Vom 2. Schuljahr an ist Dispens von einzelnen
Fächern gestattet. Die Landesschulkommission setzt einen

Lehrplan für zwei- und mehrklassige Realschulen fest (28).
Der Staat gewährt Beiträge an Realschulen, deren Bestand
auf 6 Jahre gesichert ist und in denen wwèemtete/te ScAnter,
auch anderer Gemeinden, unentgeltliche Aufnahme finden

(29). Auf die Dauer darf die Zahl der gleichzeitig in einem
Lokal zu unterrichtenden Schüler 40 nicht übersteigen.

Die Kantonsschule schliesst an die „obersten
Klassen" der Primarschule an und bereitet ihre Schüler so-

wohl fürs praktische Berufsleben als für die höhern Lehr-
anstalten (Universität und Polytechnikum) vor. Zur Auf-

299

sieht bestellt die Landesschulkommission eine besondere

Kommission. Der Kantonsrat erlässt über die Organisation
die nötigen Bestimmungen. Die J/äateAewarAe/tesc/ittteft sind

für die Mädchen vom Beginne des 4. Schuljahres an während

6 Jahren wöchentlich 3 Stunden zu besuchen. In Halb-
tagsschulen darf dieser Unterricht nicht an die Stelle des

Primarunterrichts gestellt werden (34). Die Landesschul-
kommission arbeitet den Lehrplan aus. Brom e« A-ommrssionm
haben die Aufsicht dieser Schulen. Die Gemeinden sorgen
für genügende Lokale und verabfolgen Arbeitsgeräte und

Stoff gratis an die Schülerinnen. Das Maximum der
Schülerinnen unter einer Lehrerin beträgt 25. Arbeits-
lehrerinnen haben sich über ein Wahlfähigkeitszeugnis
auszuweisen, über dessen Erwerb die Landesschulkommission
die Bedingungen festsetzt.

Oè'î<7û7on'sc/?e BbrAA/Wtm^sscAwten bestehen in jeder
Gemeinde. Alle (Ausländer ausgenommen) Jünglinge in
der Gemeinde haben zwischen dem 16. Altersjahr und
dem Rekrutendienst 2 JaAre rf/e 2K

AesweAe« (42). Be/Vete ist hievon ausser den Schwach-

sinnigen, wer mit Erfolg 3 Jahre die Realschule oder eine

höhere Lehranstalt besucht hat (43). Die jährliche f7w-

tem'cAtezet'A dauert 4 Monate mit 4 Stunden in der Woche.
Der Unterricht soll nicht über 9 Uhr abends hinausgehen.
Er umfasst : Lesen und Aufsatz, Kopf- und Ziflferrechnen,

Buchführung und Vaterlandskunde. Gleichzeitig sind nicht
mehr als 30 Schüler zusammen zu unterrichten. Der Un-
terricht ist unentgeltlich. Die Gemeinden liefern Lokal,
Heizung, Beleuchtung und Schulmaterialien. Jeder Lehrer
an einer öffentlichen Schule ist zur Annahme einer Lehr-
stelle verpflichtet mit den ihn die Gemeindeschulkommission

an der Fortbildungsschule betraut. Der S7aa£ unterstützt
die Schulen durch Beiträge im Verhältnis zur Schülerzahl
Unterrichtszeit und den Ausgaben. Ebenso unterstüzt der
Staat Bor<6t'M«wgrsscA« /e« /ür J/äfiteAen, in denen wenig-
stens 4 Monate wöchentlich 2 Stunden Unterricht erteilt
wird.

Für PrtewarscAatew gelten die gleichen Bestimmungen
über Organisation, Lehrplan, Lehrmittel, Lehrbewilligung
etc. wie für die öffentlichen Schulen (54). Zur BTonO'oBe

rfcs SWmAAesMcAcs erlässt die Landesschulkommission eine

Verordnung. Bei nachlässigem Schulbesuch erfolgt War-

nung, darauf Strafe (57—60); diese kann in besondern

Fällen ohne vorausgegangene Warnung eingeleitet werden.

IV. Schulinspektion. Längstens alle 5 Jahre
ordnet der Regierungsrat auf Vorschlag der Landesschul-
kommission eine Inspektion durch Fachleute an. Die

(gewöhnliche) Aufsicht der öffentlichen Schulen wird durch
die Landesschulkommission geordnet.

V. Lehrerschaft. Zur Ausübung der Lehrtätig-
keit an öffentlichen oder privaten Schulen ist bei der Landes-
schulkommission ein JFuAA/aAi^Ae/teeMiyots nachzusuchen.

Dieses wird erlangt auf Grund einer Prüfung oder eines

auswärtigen Patentes. In jedem Fall hat der Bewerber
eine praktische Übung zu bestehen (64). Provisorisch kann
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der Präsident der Landesschulkommission auf Zeugnisse
hin die Lehrtätigkeit gestatten.

Das IFaA//äAi^fce#szett<7w/s gilt für den nicht in Amt
stehenden Lehrer nur auf 3 Jahre. Wer den Lehrerberuf
länger als 3 Jahre unterbricht, kann bei neuer Anstellung
der Wahlfähigkeitsprüfung unterstellt werden. Bei grober
PflichtVernachlässigung oder anstössigem Wandel erfolgt
auf Grund genauer Untersuchung Entlassung durch Ge-

meinderat resp. Gemeindeversammlung. Aus gleichen
Gründen kann die Landesschulkommission die Wahlfähig-
keit auf Zeit hin oder für immer aufheben (66). Ste/F

Bei Krankheit eines Lehrers stellt die Schul-
kommission einen Verweser an. Sie setzt den Beitrag
fest, den der Lehrer an die Vertretungskosten zu bezahlen
hat. Dieser Beitrag darf die Hälfte der Besoldung nicht
übersteigen (67). Um Lehrern, die wegen Alters oder Ge-
brechlichkeit in den Ruhestand treten oder versetzt weiden,
sowie Hinterlassenen von verstorbenen Lehrern eine Jahres-

pension zu gewähren unterhält der Kanton eine LeArer-
p«MSiOMsfame, deren Statuten der Kantonsrat genehmigt.
(68). Lehrer können zum Besuch von
angehalten werden, wobei ihnen die Regierung angemes-
sene Beiträge bewilligt. Zur AT«nfowa/&on/<?reM2 versam-
mein sich alle Lehrer des Kantons jährlich einmal, zu
Bezjy&sfcott/erewzew die Lehrer des Bezirks jährlich vier-

mal; für jene ist. ein ganzer, für dieser ein halber Schul-

tag eingeräumt (71). Die Konferenzen begutachten von
den Behörden vorgelegte; Fragen, sowie die Lehrpläneiimd
Lehrmittel. Die Kantonalkonferenz macht dem Kantons-
rat 2—3 ForscA/ö</e für die Ferfrefaw«; der LeArerseÄa/if
in der Landesschulkommission.

VI. Staatsbeiträge. Der Staat unterstützt das

Schulwesen mit angemessenen Geldbeiträgen, besonders

Primarschulen, deren Schulzeit das gesetzliche Minimum

übersteigt, ferner Realschulen, Fortbildungsschulen und
Klassen für schwachsinnige Kinder mit besonderer Unter-
richtszeit (73). Er leistet Beiträge an Schulhausbauten

(10—15 0/o,) Lehrmittel, unentgeltliche Abgabe von Schul-

materialien, Kurse für Handarbeit, sofern sie zweckmässig
eingerichtet sind, Heranbildung von Lehrern, (Stipendien),
Besuch von Fachschulen durch Lehrer und an die Lehrer-
pensionskasse. Die Landesschulkommission überwacht die

Verwendung von Staatsbeiträgen, die den Gemeinden ent-

zogen werden können, welche den Forderungen des Staates

nicht nachkommen. Die Landesschulkommission sorgt da-

für, dass den Lehramtskandidaten eine Unterrichtsanstalt
offen steht. Jährliche Stipendien an Primarlehramts-
kandidaten betragen im Höchstfall Fr. 400, (rückzahlbare)
Vorschüsse an Reallehramtskandidaten Fr. 600 (78). Der
Empfang von Stipendien ist an eine Prüfung vor der
Landesschulkommission geknüpft und verpflichtet zu einer
Anzahl Dienstjahre im Kanton (79). Eine besondere Ver-
Ordnung wird die Verabreichung der Staatsbeiträge feststellen.

Soweit der Entwurf. Eine erste Prüfung desselben

lässt zweierlei vermissen: 1. ein Mindestgehalt für Primär-

und Reallehrer. 2. Die Übernahme der Realschulen durch
die Gemeinden. Der Lehrerschaft sollten in der Landes-
schulkommission 2 von ihr selbst gewählte Vertreter zu-
stehen. Doch wir wollen diese selbst reden lassen. Sie

wird das Gesetz zum Gegenstand eingehender Beratung
machen.

Die 60. zürcherische Sehulsynode

tagte letzten Montag in Zürich. In seinem Eröffnungsworte
weist der Präsident, Hr. Seminarlehrer zunächst hin
auf die Annahme der Motion Curti durch den Nationalrat. Be-
sorgniserregend ist allerdings die Tatsache, dass die Freunde
derselben in ihren Ansichten weit auseinander gehen, während
die Gegner im Verwerfen einig sind. Viele würden am liebsten
den Artikel 27 beseitigen. Angesichts dieser Verhältnisse, die
zusammenhängen mit den reaktionären Strömungen in Deutsch-
land und Osterreich, wird man sich auf dem Gebiete des Schul-
wesens mit bescheidenem Fortschritten begnügen müssen. Im
weitern bespricht der Vorsitzende die Gründung des kant.
Lehrervereins. Die Tätigkeit der Synode ist durch gesetzliche
Vorschriften beschränkt, Aufgabe des Lehrervereins ist es, gegen
die Angriffe Stellung zu nehmen, die gegenwärtig gegen Schule
und Lehrerschaft erfolgen. Es ist dabei nicht ausgeschlossen,
dass die Synode die Bestrebungen des Lehrervereins unter-
stütze. Die neu eintretenden Mitglieder der Synode macht
Hr. Utzinger aufmerksam auf Vorwürfe, die unserm Stande oft
gemacht werden, und fordert sie auf, nicht alle, die an Schule
und Lehrer zu tadeln finden, als ihre Feinde zu betrachten, die
Aussetzungen einsichtiger Freunde nicht mit verletzter Eitelkeit,
sondern mit unbefangener Selbstprüfuug zu erwidern. Wir
kennen keine Dogmen, auch nicht das der Unfehlbarkeit! Das
Streben junger Lehrer, möglichst bald in der Stadt einen Wir-
kungskreis zu erhalten, ist nicht immer vom guten. Die Vor-
züge "des Stadtlebens werden überschätzt, und die Tätigkeit m
der Dorfschule bietet oft mehr innere Befriedignng als diejenige
in einer städtischen Klasse.

Das Gedächtnis der im verflossenen Jahre verstorbenen
20 Synodalen ehrt der Lehrergesangverein Zürich mit einem
Grabgesang. Über 80 neue Mitglieder treten in die Synode ein.

Die Behandlung des Haupttraktandums : ««d
PdicAtew des LeArws awsserAaZô der SeAide" bot, wie übrigens
kaum anders zu erwarten, eine etwas buntscheckige Sammlung
von Gedanken dar. Der erste Beferent, Hr. Sekundar-Lehrer
Leeman« in Flaach, nennt als Aufgaben des Lehrers ausser der
Schule in erster Linie die Pflicht der Weiterbildung und die
sorgfaltigste Vorbereitung auf den Unterricht. Gegen den Grund-
satz der Gelehrten D. R.), kein durch und durch gebildeter
Mensch könne am Lehrerberuf Genuss finden, müssen wir
energisch Front machen. Zur Beaufsichtigung der Schnlen
sind Fachmänner nötig. Nebenbeschäftigungen des Lehrers, die
den Geist bereichern oder den Körper kräftigen, können für die
Schule nur von Vorteil sein, wenn man aber die Pensionen
beseitigen will, wählen wir in Zukunft Nebenbeschäftigungen,
die rentiren und lassen uns nichts aufbürden. In politischen
Dingen soll der Lehrer mitreden wie jeder andere Bürger. Es
ist eine Pflicht der Humanität, an der Änderung der sozialen
Verhältnisse mitzuhelfen. In religiösen Angelegenheiten sei der
Lehrer neutral.

In pikantem Vortrage entledigt sich der zweite Referent,
Hr. jyenMinder in Zürich V, seiner Aufgabe. Noch vor 60 Jahren
lastete auf dem Lehrerstand der Fluch der Lächerlichkeit, weil
er ungebildet war. Jetzt noch macht man uns den Vorwurf der
Halbbildung, und der „Sehulmeisterhochmut" ist sprichwörtlich.
Schuld daran ist der frühzeitige Abschluss der Lehrerbildung.
Es fehlt dem Seminaristen die Einsicht in das, was das Leben
erfordert, ein gewisser Schliff, der sich ergibt aus dem Zusammen-
sein mit jungen Leuten aus andern Berufsklassen; einmal ange-
nommene Vorurteile legen wir nur langsam ab. Im Seminar
sollte die deutsche Sprache das Zentrum des Unterrichts sein;
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denn das Wort ist das Gefass, in das alle Wissenschaft gegossen
wird. Im Bunde mit der Frauenwelt sollte die Lehrerschaft
kämpfen gegen Alkoholismus, Festseuche und schlechte Literatur
und beitragen zur Yeredlung des gesellschaftlichen Tons, der

.Konversation. Für Arbeit in den Vereinen soll sich der Lehrer
bezahlen lassen, ebenso verlange er von wohlhabenden Eltern
eine anständige Bezahlung für den lieblichen Zeitvertreib durch
Privatstunden ; dafür steht es ihm gut an, unbemittelten Kindern
unentgeltlich nachzuhelfen. Der Gegensatz zwischen Bauern-
und Lehrerstand, der gegenwärtig gehässig hervorgekehrt wird,
ist künstlich gezüchtet, das Volk ist im ganzen schulfreundlich;
das wird es zeigen bei den nächsten Abstimmungen.

Hr. Seminarlehrer widmet den 11 Kapiteln je
ein Exemplar seiner Broschüre : „Eine nationale Kunst für das
Schweizervolk" und empfiehlt den Lehrern das Studium der
bildenden Kunst. Hr. Hewsser in Küti ist der Ansicht, die Zeit,
wo die Schule sich religiös vollständig neutral verhalten könne,
sei noch nicht angebrochen. Der Kulturkampf wird uns dadurch
aufgezwungen, dass gerade die Toleranz in frecher Weise ausge-
beutet wird. Im Gegensatz zum zweiten Referenten bezeichnet
er die Anschauung als die Grundlage des heutigen Unterrichtes,
nicht das Wort. Wir wollen nicht bloss Männer des Wortes,
sondern Männer der Tat sein. Die Volksgunst ist uns nicht
abgewendet. Tun wir in der Schule unsere Pflicht und seien
wir bestrebt, ausserhalb derselben auch gute Bürger zu sein

Die diesjährige /Veisa«/</a&« : „Heimatkunde" hat in den
HH. .ßoierf Striefc/er in Hombrechtikon und Rr«««rr in
Zürich vorzügliche Bearbeiter gefunden. Der erstere erhielt einen
ersten Preis von 180 Fr., der letztere einen zweiten im Betrage
von 100 Fr. Die beiden Arbeiten werden bis zum Schlüsse des
Jahres im Pestalozzianum aufgelegt. Auf die Beurteilung einer
dritten Arbeit wurde verzichtet.

Zum nächsten Versammlungsort wurde Stä/a gewählt.
Gegen 450 Synodalen folgten der Einladung des Stadtrates

von Zürich zu einer Nachmittagsfahrt auf den Uto. Hie Kulm
hie Landry ertönte es. Während auf dem Kulm das Lehrer-
Orchester von Aussersihl spielte, unterhielt der Lehrergesangverein
Zürich ùntèr déni Szepter Dr. Hegars die Gäste im untern Hotel.
Hier toasteten Hr. Utzinger (auf den fördernden Einfluss, den
die neue Stadt auf das Schulwesen des gesamten Kantons haben
werde) ; Hr. Kollbrunner, Präsident des kantonalen Lehrervereins
(auf die selbständige Lehrerschaft). Hr. Wettstein, Präsident
des Lehrergesangvereins Zürich (auf den Volksgesang). Das

regere Leben entwickelte sich im Restaurant Utokulm. Herr
Eschmann, Vizepräsident der Synode, eröffnete die Tischreden.
Hr. Erziehungsrat Schönenberger gedenkt in poetischer Form der
Männer von einst und unserer Aufgaben von heute. Den Gruss
der Stadt bringt Hr. Stadtrat Grob, der eine Parallele zieht
zwischen M. Hirzel und Bundesrat Dubs. Auf dessen Anregung
hin erklingt vor dem Dubsdenkmal Kellers : „ O mein Heimat-
land." Die leichten Weste trugen die Akkorde in die schöne
Abendlandschaft hinaus; die im Strahl der Herbstabendsonne
erglänzte. Schön und weit war die Aussicht auf See und Um-
gelände bis hin auf die Höhen des zürcherischen Oberlandes.
Blick und Musik erhöhten die Stimmung, die Hr. Erziehungs-
direktor Groi mit der ihm eignen Beredsamkeit zur glücklichsten
Höhe steigerte, indem er die weite Aussicht zum Ausgangspunkt
einer begeisterten Rede machte, in der er der Lehrerschaft einen
weiten Blick wünscht. Fröhlich und erbaut wie nie von einer
Synode verliessen die, so hie oben waren, den ungewohnten Ver-
sammlungsort der zürcherischen Lehrerschaft, dankend für die
schönen Stunden, welche die Gunst der Umstände ihnen unver-
gesslich gemacht. —ss.

Thurgaiiische Schnlsynode.
11. September in Frauenfeld.

(Schluss.)

Der Korreferent, Hr. Seminarlehrer frsi, bemerkt einleitend,
dass der Referent eine Angelegenheit vor die Synode gebracht,
die Lehrerschaft, Behörden und Volk stärker beschäftigen werde
als jedes vorangegangene Thema und fährt dann weiter, Referent
stehe nicht an, die Frage, ob der Staat seine Pflichten gegen-

über der Volksschule ganz erfüllt habe, zu verneinen und dafür
sämtliche Organe, die sich mit dem Erziehungswesen zu befassen

haben, verantwortlich zu machen. Das Referat enthalte einen

ganzen Guss von Wünschen, gegen die weniger einzuwenden
sei, als gegen die Form, in der sie vorgebracht worden seien.
Immerhin seien die Postulate auf die zu beschränken, die am
meisten Aussicht hätten, in absehbarer Zeit verwirklicht zu
werden. Nach Ansicht des Referenten fehle es den Behörden
nur am guten Willen ; er bedenke aber die Schwierigkeiten nicht,
die sich diesen oft entgegenstellen. Auf eidgenössischem Boden
dürfte wohl mehr getan werden, aber die Erfahrung (Schul-
Sekretär, Motion Curti) habe bewiesen, dass gar viele seien, die
das nicht gestatten.

Desgleichen habe man auch im Kanton Thurgau schon
schlimme Erfahrungen gemacht, und manches musste von den
Behörden im Stadium der Vorbereitung wieder fallen gelassen
werden. Wenn bei Verteilung der Staatsmittel die Schule nicht
genügend bedacht worden sei, so sei nicht zu vergessen, dass,
je nach den Zeitverhältnissen, auch für andere Gebiete Anspruch
auf Unterstützung durch den Staat erhoben werde. — Der Vor-
wurf der Stagnation sei zurückzuweisen. Wohl gehe es im
Thurgau langsam, doch stetig vorwärts, und einen Vergleich
mit andern Kantonen habe der unsrige nicht zu scheuen.

Von den Postulaten des Referenten seien, im Einverständnis
mit der Direktionskommission, mehrere fallen gelassen worden,
damit für das Wichtigere um so eher auf Verwirklichung gerechnet
werden könne. So wurde Umgang genommen von der Forderung
betreffend :

1. die Mehrung der Schulfondationen, die in Form einer
Motion in der Gross-Rats-Versammlung zur Sprache gebracht
werden könne;

'2. die Errichtung von Hilfsklassen für Schwachsinnige, da
die gemeinnützige Gesellschaft und der freiwillige Armenverein
bereits vorbereitende Schritte zur Errichtung einer Anstalt für
Schwachsinnige getan haben;

3. die Arbeits- und Fortbildungsschulen, da diese deswegen
in ihrer Entwicklung nicht gefährdet werden ;

4. den Erziehungsrat, da die Einführung dieser Mittelbehörde
einer Verfassungsrevision rufen würde.

Den übrigen Thesen sei eine bestimmtere Fassung gegeben
und die betreffend Bundessubvention an den Schluss gestellt
worden. (Siehe L.-Ztg. Nr. 34, Seite 271.)

Um den Raum dieses Blattes nicht allzusehr in Anspruch
zu nehmen, nimmt der Korrespondent von einer detaillirten
Berichterstattung über die durchaus ruhige Diskussion Umgang
und beschränkt sich auf die Mitteilung der gefassten Beschlüsse.
Sie lauten:

1. die thurgauische Schulsynode beschliesst, an den Hohen
Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates das Gesuch zu
richten, auf dem Weg der Gesetzgebung dafür zu sorgen :

o) dass den Schulgemeinden, insbesondere den ärmeren, stark
heiasteten Gemeinden, zur Bestreitung der Schulbedürf-
nisse namhaft erhöhte Staatsbeiträge ausgerichtet werden.

6) Dass der Uberfüllung unserer Primarschulen gewehrt werde
durch Herabsetzung des Maximums der Schülerzahl auf
60-70. *

e) Dass Hilfsklassen für schwachôejaïtfe Schüler errichtet
werden.

at) Dass eine Anstalt für schwachsinnige Kinder errichtet
werde.

e) Dass die ökonomische Besserstellung der Lehrer nicht
bloss ein frommer Wunsch bleibe.
Dass die Alterszulagen auf 300 Fr. erhöht und die Aus-
Zahlung nach Vierteljahren berechnet werde. (Wer nach
dem jetzigen Brauch vor Ablauf des ersten Semesters
von der Stelle zurücktreten muss, hat keinen Anspruch
auf ganze oder teilweise Ausbezahlung der Alterszulage.)

g) Dass die Reorganisation des Lehrerseminars den heutigen
Zeitverhältnissen entsprechend vorgenommen werde.

2. Die thurgauische Lehrerschaft erklärt ihre volle Zu-
Stimmung zu dem Gedanken des schweizerischen Lehrervereins,
der Förderung des Volksschulwesens in unserm Lande durch
Ausrichtung von Bundesmitteln einen kräftigen Impuls zu geben,
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und sie ersucht die Hohe Regierung und die thurgauischen Mit-
glieder der Bundesversammlung, im geeigneten Momente die
Bestrebungen des schweizerischen Lehrervereins nachdrücklich
zu unterstützen.

Auf Antrag der Direktionskommission, für die Hr. £?wt

in Arbon referirte, wurde beschlossen, es sei das Erziehungs-
département zu ersuchen, die als
/aAwßnt/« Lehrmittel zu erklären, sie in das Lehrmitteldepot
aufzunehmen und zu reduzirtem Preise abzugeben. — Wenn
diesem Wunsche entsprochen wird, so ist dies fast gleichbedeutend
mit einer obligatorischen Einführung dieses vorzüglichen, rasch
beliebt gewordenen Lehrmittels ; immerhin wird die Synode nicht
vergessen haben, dass sie am 1. Juli 1889 den Wunsch ausge-
drückt hat, es möchte ein Rechnungslehrmittel oJZi<;a<oràcA
eingeführt werden.

Über die beiden „Liederstrauss" und „Hei-
vetia" referirte in Kürze Hr. Sekundarschullehrer ScAwœiser, der
im Hamen der Direktionskommissicm beantragte, mit der obli-
gatorischen Einführung des „Liederstrauss", die von der Bezirks-
konferenz Frauenfeld befürwortet worden war, einstweilen zuzu-
warten und die genannten Lehrmittel noch näher zu prüfen. —
Auch dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.

Der vorgerückten Zeit wegen wurden die Mitteilungen
betreffend die OrtAogrrapAt'e und die StetfscÄre/ü, weil nicht
dringlich, auf später verschoben.

Als nächster Versammlungsort wurde TFem/eMew bestimmt
und die Wahl des Hauptthemas der Direktionskommission über-
lassen. AL

T rinkspruch
beim

Bankett der 60. ordentlichen Schnlsynode,
den 18. September 1893 auf dem Uto.

(Vom Abgeordneten des Erziehnngsrates E. Sch.)

-Hochverehrte Synodaien /
Einen Grass hab' ich zu bringen
Euch zum schönen Ehrentage
Von den Räten, die des Schulamts
Unsres Landes redlich warten;
Denn so will's die gute Sitte
Wohl seit einem Halbjahrhundert.
Und, mich däucht, der Brauch ist löblich,
Dass der Schule Magistraten
Mit dem tapfern Volk der Lehrer
Fleissig Fühlung halten wollen
Und, in Freundschaft stets verbunden
Auch an ihrem Geistesleben

Anteil nehmen, Müh' und Sorgen,
Die sie drücken, mitempfinden,
Und die Freud' auch mitgeniessen
Die der ernsten Arbeit folget.

Was vor langen sechzig Jahren
Edle Menschenfreunde schufen,
Einen Synodus der Lehrer,
(Einen Bund, der alle einigt,
Jene, die auf hoher Warte
Bahn, den Born der Wissenschaften

Sorglich hütend und vermehrend
Und das Heer der Pionnière,
Die des Geistes zarte Keime
Einer jungen Menschheit pflegen,)
— Seht, wie steht das Werk noch heute

Wohl gefestet, gleich der Eiche,
Die weitum ins tiefe Erdreich
Hundert zähe Wurzeln einschlägt!
Dank den Männern, deren Blicke
Weit ausschauten in die Zukunft;
Die in Liebe warm erglühten
Für des Volkes wahre Wohlfahrt,
Und den Fortschritt auferbauten
Auf dem Felsengrund der Bildung,
Die drum kühn und ohne Zagen
Jene Ketten auch zerschlugen,
Die der alten Schule Wagen
Fesselten ans Kirchen fuhrwerk ;
Die als Bildner unsere Volkes
Forderten den freien Lehrstand,
Und sich nimmermehr begnügten
Mit den armen Tagelöhnern,
Die vor mächt'gen Herr'n sich ducken
Und vor Tagesgötzen zittern!

Seid uns heute denn gesegnet,
All ihr trefflichen Gestalten,
Hochgesinnte, unentwegte
Kämpfer aus den fernen Tagen
Einer grossen Zeit! Zum ew'gen
Frieden seid ihr eingegangen,
Aber eure Taten lenchten
Gleich den schönsten der Planeten

Lange noch an unsenn Himmel!
Wie ein mildes Sternenauge
Blicket freundlich auf uns nieder
Heut der gute Geist des Stifters
Und Begründers der Synode:
Melchior Hirzel! Zürichs edler,
Idealster Bürgermeister
Der der neuen Zeit Gedanken
Voll und schwärmerisch erfasste ;

Dessen Geistesflug die Menge
Nachzueilen nicht vermochte;
Und dem, ach! des Volkes Undank
Früh das treue Herz gebrochen.
Ihm zur Seite geh'n die Manen

Vater Scherrs! des Pädagogen,
Und des mannhaft mut'gen Streiters,
Der für seines Volkes Schule
Zauberschnell ein arbeitstüchtig
Lehrerbataillon geschaffen,
Das in wunderbarer Treue
Seines Meisters hohem Vorbild
Folgte auch in trüben Zeiten ;

Der für seiner Schule Kleinod
Hat gestritten und gelitten
Und den Lorbeer sich erworben
Bei dem Sieg der guten Sache.

Als der dritte jener Besten

In dem Kreis der Heldengeister,
Denen ewig Dank wir schulden,
Griisset uns das liebe Antlitz
Eines Manns der ernsten Forschung,
Zierde uns'rer höchsten Schule:
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Feuerseele sich erwärmen,
Die kleinmütig oft verzagen
In dem bittern Kampf des Tages.

Und vom fernen Himmelsbogen
Glänzet noch ein Stern herüber.
Allen lebet im Gedächtnis
N ä g e 1 i, der grosse Meister,
Dessen Stimme laut ertönte
Für Gemüts- und Herzensbildung,
Der mit seinem gold'nen Sange

Rings im Land des Volkes Sitten
Hoch gehoben und geadelt.

Manchen andern edeln Namen
Sollt' ich billig auch noch nennen,
Der in dieser stolzen Garde

Auserles'ner, wack'rer Männer
Jener Zeit mit besten Kräften
Kämpfte für ein glücklich Dasein
Unsers Volks, und für die Bildung
Eines kommenden Geschlechtes.

Alle standen sie als Freunde
Und Berater uns'rer Schule

An der Wiege der Synode.
Viel Vertrauen, reiches Hoffen
Setzten sie auf Zürichs Lehrstand,
Wiesen ihm am Riesenwerke
Reichlich zu den Löwenanteil.

Und nun Freunde, lasst uns fragen:
Wenn die Geister dieser Männer
Heute zu uns niedéTStiegen,
Uns zu seh'n am Tagewerke,
Wären sie mit uns zufrieden?
Gleichen wir in allen Stücken
Unsern biedern Veteranen,
Die das Lehramt opferfreudig
Und mit ganzem Herzen übten,
Die von hohem Pflichtgefühle
Auch als Bürger sich erwiesen

Und in jeder Mannestugend
Ihrem Volke Vorbild waren?

Nicht geziemt es uns, zu preisen,
Was die Lebenden noch schaffen,
Doch auch nicht, das Gegenwärt'ge
Stets zu schelten und das Alte
Ungebührlich zu erheben.

Fröhlich aber darf bezeugt sein:

Heute, wie in jenen Tagen
Sind die Besten unsers Volkes
Unsre und der Schule Freunde,
Und die finstern Widersacher
Unsers Stands vermögen nimmer
Seinen guten Ruf zu rauben.

Aber, meine Herr'n Kollegen!
Einkehr wollen doch wir halten,
Strenge Prüfung, heut und täglich,
Jeglicher an seinem Orte;
Und wer ehrlich, findet Gründe,
An die sünd'ge Brust zu schlagen:

Strenge Arbeit ist des echten

Lehrers wahrer Lebensbalsam;
Streben, forschen, nimmer rasten
Muss er, damit er nicht roste

Und des Lebens vielgestalt'ges,
Ewig wechselndes Bedürfnis
Wohl verstehe und sein Wirken
Weislich diesem anbequeme.

Wie dem Glied, so ist dem Ganzen,

Selbstgenügsamkeit verderblich.
Also muss auch die Synode
Vorwärts schreiten und bemüht sein,

Ihre Kraft wohl auszunützen

Für das Werk der Volkserziehung,
Und der neuen Zeit zu dienen

Allezeit nach bestem Wissen,
War' es nötig auch, die alten

Starren Formen abzuwerfen,
Weil sie die Bewegung hemmen.

Doch, ich sehe, wie die Stirnen

Vieler Freunde sich verdüstern,
Und ich weiss, auf ihren Lippen
Schwebet eine bitt're Klage:
„Nicht mit frohem Herzen können

„Wir zu neuer Arbeit schreiten,

„Denken wir des nahen Tages

„Der dem Zürcher Lehrstand wieder

„Einen harten Schlag versetzet

„Und ihm neue Sorgen bringet
„Um das Brot und künft'ge Schicksal."

Liebe Männer der Synode!
Lasst von solchem bangen Zweifel
Eure Herzen nicht erfassen.

Denkt zurück in dieser Stunde

An die Brüder, die in schwerer

Drangsal einst sich durchgeschlagen
Heldenhaft. Ihr hohes Beispiel
Mög' uns all zum Kampfe stählen

Und es lehr' uns, was wir Grosses

Mit vereinter Kraft vermögen.
Von den Magistraten wollen

Wir erwarten, dass sie diesmal

Ohne Furcht dem bösen Wildbach
Wehrend sich entgegenstellen,
Eh' die Fluren er verheeret.

Nimmermehr auch mag ich heute

Von dem festen Glauben lassen

An den guten Sinn des Volkes,
Kann es nimmermehr verstehen,
Dass es Missetaten übe

An den Lehrern seiner Kinder
Und in Torheit und Verblendung
So ins eig'ne Fleisch sich schneide.

Und so weiss ich, gute Freunde,
Heute keine bess're Losung
Auszugeben, als das Mahnwort:
Habt Vertrauen zum gesunden
Kern des Volks, dem selbst ihr
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Angehöret, dem ihr dienet
Und das eure Treu' erwidert.
Ton dem Rate uns'rer Hauptstadt
Sind wir heut' als Gast geladen
Zu des Uto's freien Höhen.

Freunde, spüret ihr die Weisheit,
Die in diesem Rufe stecket?

Aus dem schweren Dunst des Tales

Hin zum reinen, klaren Äther

Aufzusteigen, welche Labung!
Welche Lust für Leib und Seele!

0, so mögen — wie die Nebel —
Auch die drückenden Gefühle
Unsers Lebens und Berufes
Drunten bleiben, dass der Blick uns
Nicht getrübt sei und wir alle

Freie, weite Ausschau haben.

Uns zu Füssen lieget herrlich
Ausgebreitet das Gelände

Uns'rer Heimat — und darinnen
Wohnet unser starkes, freies

Zürchervolk, das heut wie gestern
Seine Schule, seine Lehrer
Noch von ganzem Herzen lieb hat.

Amtsgenossen! Dieses Volkes
Seid gedenk in schöner Stunde!
Führt die Becher jetzt zum Munde,
Trinkt vom edlen Saft der Reben:
Unser Zürchervolk soll leben

hoch!

AUS AMTLICHEN MITTEILUNGEN
FimVA. Als Mitglieder der Aufsichtskommission der Wit-

wen- und Waisenstiftung der höhern Lehrer und Geistlichen
werden vom Erziehungsrat gewählt die Herren Stadtrat C. Grob,
Prof. Dr. Weilenmann und Prof. Dr. J. J. Treiehler. Der
Kirchenrat seinerseits hat als seine Abgeordneten bezeichnet die
Herren Antistes Dr. Finsler, Kirchenratssekretär Pfarrer Meier
und a. Pfarrer Frick. Präsident der Kommission ist Hr. Er-
Ziehungsdirektor J. E. Grob.

Mit der Umarbeitung des Rechnungslehrmittels der 5. und
6. Klasse der Alltagsschule im Sinne der Anpassung an den
neuen Lehrplan wird beauftragt: Hr. Arnold Weber, Lehrer in
Zürich IV.

An dürftige Schüler zürcherischer Sekundärschulen werden
Stipendien im Gesamtbetrage von ca. Fr. 40,000 verteilt und
zwar an Schüler der I. und II. Klasse je Fr. 20, an Schüler
der HI. Klasse je Fr. 30.

Anlässlich der Verabscheidung der Jahresberichte der Be-
zirksschulpflegen werden den unteren Schulbehörden ihre Be-
mühungen angelegentlich verdankt.

Die Einführung des Englischen als zweite Fremdesprache
an den Sekundärschulen Hirzel, Meilen, Rykon-Effretikon, Ober-
winterthur, Kloten erhält die erziehungsrätliche Genehmigung. —
Für das Schuljahr 1892/93 werden Staatsbeiträge zur Unter-
Stützung des fremdsprachlichen Unterrichts an Sekundärschulen
im Gesamtbetrage von Fr. 4500 ausgerichtet.

Der Schlüssel für das III. Heft des Rechnungslehrmittels
für die Sekundärschulen von Sekundarlehrer J. J. Bodmer in
Thalweil wird dem Druck übergeben. Der Schlüssel kann auf
Beginn des Wintersemesters beim kantonalen Lehrmittelverlag
bezogen werden.

SCHULNACHRICHTEN.
Schule und Nationalrat. FaeA Mowa/s/m< wird der

scAwmz. AnGowaZrat erweuert. Die «äcAste Bwndmession wird
das FerAä'Bwis row Bawd w«d SeÄtde riel/eicÄZ aw/ JaAre Ae-

stimmen. Noli die LeArerscAa/t dew JFaAZew pejewüAer ZaZZos

sieA rerAaZZew? Müssi^ zusrAawen, wie sicA AfäcAsieAZew aw/
Fersawew, yjoZiZiscAe ParZeiew wwd wirZscAa/ZZieAe SonderiwZeressew
Aei der JFaAZ/rape iw dew Forderprwwd sZeZZe»? HaZ die BiZ-
dww£s/ra<7e wieAZ eine BedeuZwn^, die aw diey'eni^e des M'ZiZärs,
der AZjoewsZrassew, der FarsZyioZizei, der Förderung der FieA-
zwcAZ dwreA den Bwwd eZc. AiwawreicAZ? Am/ diese wnd andere
Praxen gu'AZ sicA der Leser die AwZworZ seZAsZ. Unsere Jfeinwnj
isZ aAer die: Jw Jedem eidpewö'ssiscAew IFaAZAreis, wo eine /orZ-
seAriZZZicAe LeArerrerAindanj? existiez, soZZZe diese aAZi» iw die
IFaAZAewegrwwgr eintreten Mwd die Btimmew der LeArerseAa/Z and
iArer Freunde den FandidaZew wwd w«r denen sieAerw, die er-
AZärew, dass sie /ür UnZersZützwwjj des FaZAsseAwZwesews eiw-
sZeAew. Her die FoZAsseAwZe wwZerstüteZ, AiZ/! dem FoZAe. Fr
wird »'Am in wirZscAa/ZZicAew Frajrew wieAZ weniger AeZ/en. Fr
isZ eiw Freund des FoZAes wnd dessen Aedar/ es meAr, aZs des
ParZeimannes dieser oder Jener doAZrinären LeAre. IFo es
wiöaZieA isZ, soZZZew Fandida Zaren miZ der cZireAZew ParoZe „/ür
die FoZAssrAwZe" aw/jresZeZZZ werden, iw grossen JFaAZAreisew
«de BaseZ, Berw, FüricA, BZ. GaZZew eZc., wo die LeArerscAa/Z
zw Hunderten zäAZZ, cermay sie die IFa^e der ParZeiew so oder
anders zw sZeZZew. Twe /eder seine PdicAZ; sZeAe Aeiner aAseiZs
wnd die ParZei, die sicA die AerrseAewde wewwZ im BwndesraZ-
Aaws /änpZ aw mit der SeAwZe meAr zw reeAnen, meAr _/wr sie
zw Zun aZs AisAer.

Ferein seAweiz. Gi/mwasiaZZeArer. Die 33. Jahresversamm-
lung dieses Verbandes findet am 7. und 8. Oktober in Winter-
thur statt. Vorträge sind angekündigt von den HH. Prof.
Fr. JfeisZerAaws in Solothurn : „Die römischen Zwischenstationen
auf der Route von Aventicum bis Augusta Rauracorum; Fr.
^4eseAZimanw in Winterthur: „Uber die Grundlage des Ver-
aicherungswesens"; Fr. lÄricA in Zürich: „Die Wechselbe-
Ziehungen zwischen dem französischen und dem lateinischen
Unterricht." Hierüber fasst der Referent seine Anschauungen
in folgende vier Thesen zusammen : I. Die Etymologie erleichtert
das gedächtnismässige Aneignen des Lehrstoffes und dient einem
tiefern Eindringen in das Leben der Sprache. H. Die Ver-
gleichung kann nur stattfinden zwischen Sprachen, deren Kennt-
nis bei dem Schüler vorausgesetzt werden muss. III. Das
Etymologisiren ohne Kenntnis der Lautgesetze ist eine Spielerei ;

es ist von Anfang an auf eine systematische und methodische
Vergleichung zu dringen. IV. Die Universität sollte nicht nur
von dem zukünftigen Lehrer des Französischen Kenntnis des

Lateinischen, sondern auch von dem zukünftigen Lehrer des
Lateinischen eine nicht zu geringe Kenntnis der spätem Ent-
Wicklungen der von ihm gelehrten Sprache verlangen.

.4ar<7aw. Die kantonale Lehrerkonferenz (18. September
in Baden) wählte Hm. Prof. Dr. Tuchschmid als Präsident und
Hrn. Ebner in Zofingen zum Vizepräsidenten. Nach dem Vor-
schlag des Hm. FftjpZi beschloss die Konferenz, mit dem Schwei-
zerischen Lehrerverein und kantonalen Lehrerverbänden in Ver-
bindung zu treten, um zur Erreichung der Bundeshilfe für die
Volksschule die Initiative als Mittel zu ergreifen. (Ein ausführ-
licher Bericht über die Verhandlungen ist uns für nächste Num-
mer zugesagt.)

LiterariseAes. Deutsche Rundschau für Geographie und
Statistik (Wien. A. Hartleben). Diese vorzügliche Zeitschrift
bringt im Schlussheft des XV. Jahrganges (12 Hefte zu Fr. 1.10)
folgende grössere Arbeiten: Die Ansichten des Kolumbus über
die Welt und seine Entdeckungen von R. Asmussen (1 Hl.),
Geschichte der masurischen Wasserstrassen von W. Schmidt;
Fortschritte der geographischen Forschungen und Reisen im
Jahre 1892 von Jüttner und Paulischke (3 Blustr.). Das Dach-
steingebiet (2 niustr.), die Halbinsel Malakka mit Karte, Handel
Spaniens 1890—1892, ßeidenproduktion Italiens. Statistik der
Unterrichtsanstalten in Österreich. Lebensbild von Dr. K. Vogel.
Karl Semper. Ausstattung und Illustrationen sind stets auf der
Höhe der Anforderungen modemer Technik.


	

